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Aus- und Fortbildung zum Sicherheitsbeauftragten  
nach § 22 Sozialgesetzbuch VII und DGUV Vorschrift 1 

 
       

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gültig für alle Branchen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECHTSGRUNDLAGE 
 
§ 22 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII): 
 
„(1) In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten hat der 
Unternehmer unter Beteiligung des Betriebsrates oder Personalrates 
Sicherheitsbeauftragte zu bestellen. ... 
(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der 
Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten zu unterstützen, insbesondere sich von dem 
Vorhandensein und der ordnungsgemäßen Benutzung der 
vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen und persönlichen 
Schutzausrüstungen zu überzeugen und auf Unfall- und 
Gesundheitsgefahren für die Versicherten aufmerksam zu machen. 
(3) Die Sicherheitsbeauftragten dürfen wegen der Erfüllung der ihnen 
übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden. 
 
Grundsätze der Prävention - DGUV Vorschrift 1 /  DGUV Regel 100-001 
 
§ 20 Bestellung und Aufgaben von Sicherheitsbeauftragten 
 
4.2.1 (1) In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten hat 
der Unternehmer unter Berücksichtigung der im Unternehmen 
bestehenden Verhältnisse hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, der 
Arbeitsumgebung sowie der Arbeitsorganisation Sicherheits-beauftragte 
in der erforderlichen Anzahl zu bestellen.  
Kriterien für die Anzahl der Sicherheitsbeauftragten sind: 
 

• Im Unternehmen bestehende Unfall- und Gesundheitsgefahren; 
• Räumliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu den 

Beschäftigten; 
• Zeitliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu den 

Beschäftigten; 
• Fachliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu den 

Beschäftigten; 
• Anzahl der Beschäftigten. 
 

TERMIN: 
 

__________ (Sibe 21.01/2) 
 

8.00 Uhr – 16.00 Uhr  
 
 

SEMINARINHALT  
 

Ø Organisatorische Hinweise 
Ø Einführung in den Arbeits- und 

Gesundheitsschutz 
Ø Rechtliche Grundlagen und deren 

Bedeutung 
Ø Innerbetriebliche und 

außerbetriebliche Ansprechpartner 
im Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Ø Aufgaben, Rechte und Pflichten des 
Sicherheitsbeauftragten 

Ø Anforderung und Arbeitsweisen von 
Sicherheitsbeauftragten 

Ø Unfallwesen 
Ø Gefährdungsbeurteilungen 
Ø Dokumentation im Arbeits- und 

Gesundheitsschutz 
Ø Unterweisungen 
Ø Ergonomie 
Ø Gruppenarbeit, Auswertung 
Ø Abschlussgespräch  
Ø Zertifikatsübergabe 

 

 

VERANSTALTUNGSORT: 
 
 

¨ Landesmusikakademie Hessen, 36110 
Schlitz, Schloss Hallenburg 
 

www.landesmusikakademie-
hessen.de 

¨ Hotel Vorderburg, 36110 Schlitz 
An der Vorderburg 1 
 

www.hotel-vorderburg.de 

 
 

         

KOSTEN:  
 

330,- € zzgl. MwSt. pro Teilnehmer 
 

inklusive Seminarunterlagen, Getränke 
und Mittagessen. 

http://www.hotel-vorderburg.de/
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ANMELDEFORMULAR 
 
Hiermit melden wir folgende Personen zum Seminar an: 
 

 Teilnehmer Teilnehmer 

Name   

Vorname   

Abteilung /Funktion   
 

Name   

Vorname   

Abteilung /Funktion   
 

Name   

Vorname   

Abteilung /Funktion   
 

Name   

Vorname   

Abteilung /Funktion   

 
Mit Unterschrift werden die Teilnahme- und Geschäftsbedingungen anerkannt. 
 
 
 
 
       

Ort, Datum                                          Name, Unterschrift 
 

  
Anmeldung 
 
Anmeldung unter… (bitte Seminartitel angeben) 
 
 

 E-Mail :  info@wpingenieure.de                                         (49)06642/3009900                
 

 
Teilnahmegebühr 
Die Teilnahmegebühr beträgt 330,- € je Teilnehmer, zzgl. Mehrwertsteuer; hierin 
enthalten sind Seminarunterlagen, Getränke und Mittagessen.  
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Teilnahme- und Geschäftsbedingungen 
 
Die Seminargebühr ist bis zum Seminarbeginn zu entrichten. 
 
Bei einer Stornierung bis 1 Woche vor Veranstaltungstermin erheben wir eine 
Bearbeitungsgebühr von 100-, € zzgl. MwSt. Danach wird, auch bei Nichterscheinen des 
Teilnehmers, die volle Teilnehmergebühr berechnet. Selbstverständlich besteht die 
Möglichkeit der Vertretung des angemeldeten Teilnehmers. 
 

Programmänderungen aus wichtigen internen Gründen, Verschiebung des 
Seminartermins, z.B. bei Erkrankung der Dozenten, behalten wir uns vor. 
Bei Absage von Seiten des Ingenieurbüros wird dem Teilnehmer ein Ersatztermin 
angeboten bzw. die entrichtete Seminargebühr selbstverständlich erstattet. 
 
 
Schutz- und Urheberrechte 
 
Die Weitergabe entsprechender Seminarunterlagen und Seminarergebnisse an Dritte, 
sowohl im Original oder als Kopie, als Auszug oder auch die inhaltlichen Darstellungen 
der Unterlagen, bedarf ausdrücklich der schriftlichen Genehmigung seitens des 
Veranstalters. 
 
 
 
Datenschutz 
 
Ihre Daten werden für interne Verarbeitung von uns unter den Vorschriften des 
Datenschutzes gespeichert.  
Mit Anmeldung erklärt sich der Kunde einverstanden, dass die Daten elektronisch 
gespeichert und im Sinne der Zweckbestimmung verarbeitet werden. 
 
 


